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„Eingetragene Lebenspartner-
anl EIN Angrift aurT Ehe Uund
Familie?

er vorliegende Band versammelt die verstehen SInd. Gegenüber jeder normatıven
eıträge VON Autoren, die als Vorträ- Sprache iırd l1er In beschreibender Orm

Dge bel eiıner Veranstaltun der Katholischen analysıert, welche Unterschied und welche
Akademie In Bayern Z ematı der e1IN- Ahnlichkeiten zwıischen dem Muster OMO-
getragenen Lebenspartnerschaften ehalten sexueller und heterosexueller BeziehungSs-
wurden. Diskutiert wıird der üngste eset- welt estehen DIe Sexualmedizin betont dats
zesvorstofs der Bundesregierung, der die Del, dass Homosexualıtät eute eben NIC.
Möglichkeit einer Lebensform für homose- mehr als krankhaft verstanden werden kann
xuelle Paare Seschaffen hat, In der diese iN- und In diesem Siınne als eiıne Varıante

Lebenspartnerschaft VOT dem aa erklä- menschlichen Verhaltens ECAdEULE und ake-
en und adurch mıt Rechten absıchern kön- zeptier werden 1L11USS Spannungen entste-
He  S DIe eıträge erortern diesen hen MNO dıe sozlale Ablehnung der homo-
chritt der Ausdifferenzierung sexueller Kul- sexuellen Lebensgestaltung ZwWar wiıird dabei
tur und familialer Lebensformen innerhalb CULIe dass Männer durchschnittlich eıne
der modernen Gesellschaft AaUS der IC der „erhöhte Neigung Sexual-
Sexualwissenschaften, der Sozlologie, der kontakten aufweisen (14  — Auf der anderen
Theologie und des Rechts eıte ist CS aber gerade die Ausgrenzun und
DIie humanwissenschaftlichen eıträge der Tabulsierung homosexuellen Verhaltens, die
Sexualwissenschaft und der Sozilologie eın olches Abdrängen In die Anonymıtät DrO-
chen CULIC WIe differenziert dıie moder- vozlert. Statistisc esehen ist dıe promı1S-
MNEeN Entwicklungen 1M Bereich der Deutung uiltive Verhaltensweise VOIN Homosexuellen
Von Sexualıtät, Partnerschaft und Famiılıe NIC als typısch verstehen.
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Der sozlalhistorische und sozlologische IC schaft das Prinzıp der sexuellen Kxklusivıität
aufdie Entwicklun VON Lebensformen In Be- wenıger restriktiv eachNte Ist als In den
zZug2 auf Sexualıtät und Familie ze1 och nichtehelichen Lebensgemeinschaften
einmal, dass die verschiedengeschlechtliche Aus theologischer Perspe  1E ze1 der Ver-
Ehe In den ulturen auf run: des Za sleich zwischen der ehelichen 1e und E1-
sammenhangs zwischen Ehe und Famuilien- er homosexuellen Lebensgemeinschaft e1-
GYTundung besondere Vorrechte enlefst 111e Parallelität In eZUu Al die kommunika-
Dem entspricht auch das aCch WIe VOT DeEDE- t1ven Kompetenzen und dıe Kommunikatıon
hbene Heiratsverhalten In den komplexen Ge- VOIN 1e DIe och In den biblischen Texten
sellschaften DIe Motivatıon Z Heırat VE - eutlic. werdende Gleichsetzun VOIN Ho-
bındet sich immer ausdrücklicher mıt der mosexualıtät mıt Unfähi  Sl ‚gehaltvol-

len Beziehungen erscheint auf Arundun VOIN Familie, ISO mıt der YWAar-
Lung eines gemeınsamen Kıindes „DıIie Sinn- gegenwärtiger Einsichten kaum mehr Dalık-
zuschreibung die Ehe Ist also wıieder wWwI1Ie Dar. Der entscheidende Unterschie zwischen
VOT dem bürgerlichen e1dea auf Kinder Ehe und homosexueller Gemeinschaft ze1
hın, auf Familiengründung orl]entliert.“ (22) SICH YEeINC In der Offenheit auf Zeugung und
Deshalb ist AUsSs sozlologischer 1C festzu- Fruchtbarkeit SO optiert dıe Theologie für
halten, dass die „Sinnzuschreibung der eıne Förderung der dauerhaften Beziehun-
nichtehelichen LebensgemeinschafiN  Der sozialhistorische und soziologische Blick  schaft das Prinzip der sexuellen Exklusivität  auf die Entwicklung von Lebensformen in Be-  weniger restriktiv beachtet ist als in den  zug auf Sexualität und Familie zeigt noch  nichtehelichen Lebensgemeinschaften.  einmal, dass die verschiedengeschlechtliche  Aus theologischer Perspektive zeigt der Ver-  Ehe in den Kulturen auf Grund des Zu-  gleich zwischen der ehelichen Liebe und ei-  sammenhangs zwischen Ehe und Familien-  ner homosexuellen Lebensgemeinschaft ei-  gründung besondere Vorrechte genießt.  ne Parallelität in Bezug auf die kommunika-  Dem entspricht auch das nach wie vor gege-  tiven Kompetenzen und die Kommunikation  bene Heiratsverhalten in den komplexen Ge-  von Liebe. Die noch in den biblischen Texten  sellschaften. Die Motivation zur Heirat ver-  deutlich werdende Gleichsetzung von Ho-  bindet sich immer ausdrücklicher mit der  mosexualität mit Unfähigkeit zu ‚gehaltvol-  Jen‘ Beziehungen erscheint auf Grund  Gründung von Familie, also mit der Erwar-  tung eines gemeinsamen Kindes. „Die Sinn-  gegenwärtiger Einsichten kaum mehr halt-  zuschreibung an die Ehe ist also wieder - wie  bar. Der entscheidende Unterschied zwischen  vor dem bürgerlichen Eheideal — auf Kinder  Ehe und homosexueller Gemeinschaft zeigt  hin, auf Familiengründung orientiert.“ (22)  sich freilich in der Offenheit auf Zeugung und  Deshalb ist aus soziologischer Sicht festzu-  Fruchtbarkeit. So optiert die Theologie für  halten, dass die „Sinnzuschreibung der  eine Förderung der dauerhaften Beziehun-  nichtehelichen Lebensgemeinschaft ... aus-  gen zwischen Homosexuellen, auch wenn in  schließlich auf die affektiv-emotionale Part-  den lehramtlichen Dokumenten nach wie vor  nerbeziehung“ (ebd.) eine gegenüber der kul-  eine Sublimation der Sexualität bei homose-  turellen Interpretation der Ehe eigene Le-  xueller Anlage gefordert wird. Dennoch be-  bensform anspricht. Dazu kommt eine er-  müht sich auch das theologische Sprechen  höhte Störanfälligkeit dieser Partnerschaft  um eine klare Abgrenzung zwischen homo-  („Untersuchungen aus Schweden zeigen,  sexueller Lebenskultur und dem Begriff der  dass sich nach maximal sieben bis zehn Jah-  ehelichen Gemeinschaft.  ren die nichtehelichen Lebensgemeinschaf-  Der Band bietet aus juristischer Sicht zwei  ten auflösen oder sie in eine Ehe überführt  sehr gegensätzliche Beiträge. Während auf  werden.“ [ebd.]) Homosexuelle Partnerschaft  der einen Seite das Lebenspartnerschaftsge-  und nichteheliche Lebensgemeinschaften  setz im Sinne einer Förderung wesentlicher  zwischen heterosexuellen Partnern werden  Solidargemeinschaft ohne das Korsett der  in diesen Eigenschaften parallelisiert. Sie  verschiedengeschlechtlichen Partnerschaft  stimmen in diesen Merkmalen eher mitein-  („Ehe“) gefeiert wird, sieht man auf der an-  ander überein als  die verschiedenge-  deren Seite eine problematische Relativie-  schlechtlichen Lebensgemeinschaften mit  rung der traditionellen grundgesetzlichen  der Ehe. Interessant ist für die sozialwissen-  Normen des Schutzes von Ehe und Familie.  Für die erste Sicht spricht, dass mit dem In-  schaftliche, empirische Beobachtung auch,  dass das Zusammenwohnen bei gleichge-  strument der eingetragenen Lebenspartner-  schlechtlichen Partnern „nicht notwendi-  schaften konkrete Solidargemeinschaften  gerweise eine gemeinsame Haushaltsfüh-  vom Staat erfasst werden, in denen existen-  rung bedeutet“. Ähnlich wie in nichtehe-  zielle, biografische und sexuelle Bezie-  lichen Lebensgemeinschaften werden bei  hungsstrukturen in ihrer Würde geachtet  Aufnahme der Beziehung kaum „Vereinba-  und mit stabilisierenden Rechten ausgestat-  rungen“ getroffen, wie das gemeinsame Le-  tet werden. Das Erbrecht sieht vor, den Le-  ben gestaltet werden soll (27). Die soziologi-  benspartner auch über den Tod hinaus mit  sche Beschreibung macht zudem deutlich,  einem Mandat auszustatten, es gibt einen ge-  dass in der homosexuellen Lebensgemein-  wissen Schutz vor „Scheidungen“, der auch  480AUS- gen zwischen Homosexuellen, auch WE In
schlieflich auf die affektiv-emotionale Part- den lehramtlichen Dokumenten aACh WIe VOT

nerbeziehung“ (ebd.) eıne Segenüber der kul- eiıne Sublimation der Sexualıtät bel homose-
urellen Interpretation der Ehe eıgene Le- ueller Anlage sefordert wIrd. Dennoch De-
benstorm anspricht azu omMm eıne CI - llaltı sıch auch das theologische prechen

Störanfälligkei dieser Partnerschaft eıne are Abgrenzung zwischen homo-
„Untersuchungen aus chweden zeıgen, sexueller Lebenskultur und dem Begriff der
dass siıch ach maxımal s1ieben DIS zehn Jah- ehelichen Gemeinscha
en die nıchtehelichen Lebensgemeinschaf- Der Band bletet aus Juristischer IC ZwWEe]
ten auflösen oder S1e In eıne Ehe überführt sehr gegensätzliche eıträge. Während auf
werden.“ Homosexuelle Partnerschaft der eınen eıte das Lebenspartnerschaftsge-
und nichteheliche Lebensgemeinschaften Setz 1M Sinne einer Förderung wesentlicher
zwischen heterosexuellen Partnern werden Solidargemeinschaft ohne das Korsett der
In diesen Eigenschaften parallelisiert. S1e verschiedengeschlechtlichen Partnerschaft
stiımmen In diesen Merkmalen eher mıteıln- (n  e:c) eiegJen wird, sS1e INa auf der
ander übereın als die verschiedenge- deren eıte eiıne problematische Relativie-
schlechtlichen Lebensgemeinschaften mıt rung der traditionellen srundgesetzlichen
der Ehe Interessan ist für die sozlalwiıssen- Normen des CANAUuTtzZes VOIN Ehe und Familie

Für dıe erste IC pricht, dass mıt dem In-schaftliche, empirische Beobachtung auch,
dass das Zusammenwohnen bel C  e_ Stirumen der eingetragenen Lebenspartner-
schlechtlichen Partnern MC notwendi- schaften Onkrete Solidargemeinschaften
Serwelse eıne gemeınsame Haushaltsfüh- VO aa rfasst werden, nm denen ex1isten-
rung edeutet“ Ahnlich wı1e In nıchteNe- zielle, biografische und sexuelle Bezle-
lıchen Lebensgemeinschaften werden bel hungsstrukturen In ihrer u eacChte
uiInahme der Beziehung kaum „Vereinba- und mıt stabilisıerenden Rechten ausgestat-
rungen“ getroffen, wWI1I1e das sgemeınsame Le- tet werden. Das YDrecC s1e VOT, den |Le-
ben sestaltet werden sol1l 2  - DIe SOZ1010g1- benspartner auch über den Tod hinaus mıt
sche Beschreibun MaAaC zudem CWMUNC  9 einem Mandat auszustatten, CS S1bt eınen De-
dass In der homosexuellen Lebensgemeıin- wIlssen Schutz VOT „Scheidungen“, der auch
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die über das Zerbrechen eıner Beziehung hın- bensgemeinschaft sozlologisch gesprochen
aus verpflichtende Or für den Partner mehr eıchen als den ehelichen Beziehun-
beinhaltet; das kleine) Sorgerecht für Kın- gen Hıer 11NUSS aber das ecC urecht die
der, die eın Partner In die Beziehung mıt Hin- eigene Uualıta der Ehe nach dem Yrund-
eın nımmt, wırd ausgedehnt auf das weıtere SeseLZ berücksichtigen Zwischen diesen
Familienmitglied; Auskunftsrechte, Nach- nlıegen esteht eıne sensible S1e
zugsrechte und Zeugenverweigerungsrechte cheint U meılstern se1ın, indem G@-
werden entsprechend der Dichte der EeINO- sellschaft inlädt, die Lebensform STtabıler Be-
tionalen Beziehung festgeschrieben Y1IU- ziehungen eıner blofsen Offenheit VOrZUZzIle-
sıert wıird auf der anderen eıte VOT allem, hen DIe Achtung VON Lebensgemeinschaf-
dass dıe gegenwärtige Gesetzgebung 1M ten unterhalb eıner olchen Stabilıtät ist S1-
Grunde L1UT eıne sleichgeschlechtliche Soli- CHCHNE eın ert. Aber stellt sıch IM® die
dargemeinschaft 1mM IC hat und für diese Yra Wer lebt, IMNUSS der MIC auch die
die entsprechenden orteıle In NSCHIa Risiken e1ınes olchen Verhaltens Lragen ESs
bringt on der 1Ce des Gesetzes Jegt sIcCch Ist schwer verständlich, WEeNnN ler eiahren
auf eiıne solche einseıitige Förderung OMO- aufigefangen werden ollen, die die verschie-
sexueller Lebenspartnerschaften fest und 1S- denen Partner einandere ihr Verhalten
norlert amı den weltaus offeneren Kontext letztlich zumuten
VON elebten Solidargemeinschaften Und
hierin wird der erdaC begründet, dass 1mM

„EIN  NE LEBENSPARTNERSCHAFT“Grunde die homosexuelle Lebenspartner- Rechtssicherheit für homosexuelle Paare Angriffschaft mıt der Ehe eichgestellt werden soll auf Ehe und Familie? Miıt beıträgen VOIN Hartmut
alur sSe1 aber auf ]euÜMN: der fehlenden Of- Paul Rosemarıe NÄA-
enheıt auf Zeugung und Famiılie eigentliıch VE-HERZ, Gerhard ROBBERS und Hans ROTTER

das Interesse des Grundgesetzes NIC gege- Reihe Themen der Katholischen ademie In Bay-
en  > Regensburg 2001 Fr. Pustet. Sa K, Euro

ben 9,90 ISBN 3-(917-1775-8
An diesen Darstellungen wird ECULUIC wWIe
omplex die ra der Gestaltung VOIN Be-
ziehungen überhaupt In ukunft verste-
hen ist. DE scheint, dass Menschen eıne Fle-
x1b1ilıtät In eZu auf sexuelle Kommunika-
tıon und wirtschaftliche und sozlale Olidar-
semeinschafi suchen. Der aas1e sıch DEe-
nötigt, 1er Kormen der recC  ıchen Absi1-
herung unterhalb der Institution Ehe
ScChalftfen Dadurch Ch aber durchaus In
die Gefahr, dıe Stabilität ehelicher Beziehung

sefährden DIie leinen Schwellen urıstı-
scher Sicherung sleichgeschlechtlicher Le-
benspartnerschaft erscheinen segenüber der
blofßen Anonymıtät homosexueller Promıis-
kuiltät als eın humanisierender Impuls S1e
lassen aber z B In CZU auf verschiedenge-
schlechtliche nichteheliche Partnerschaften
die Yqa: OMen, MI auch die In die-
sen Formen elebte Solidarıtä eınen Schutz
rfährt, zumal diese den homosexuellen ILe-
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